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Verordnung 
Gemeindestraße Alte Schwendestraße in Riezlern; 

vorübergehende halbseitige Straßensperre 
 

Auf Grund von Bauarbeiten, im Bereich der Alte Schwendestraße 7 in Riezlern, wird gemäß § 43 
Abs. 1b i.V.m. § 94c StV0 1960 auf der Gemeindestraße im Zeitraum vom 18.04.2024 bis 
07.05.2024 für die Dauer der Arbeiten verordnet: 
 
 

1. In beiden Fahrtrichtungen wird 30m vor bis 10m nach dem Baustellenbereich das 
Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten. 
 

2. Die Alte Schwendestraße wird im Baustellenbereich im unbedingt erforderlichen Ausmaß 
halbseitig für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. 
 

3. In beiden Richtungen wird unmittelbar vor dem Baustellenbereich die Wartepflicht bei 
Gegenverkehr bzw. Wartepflicht für Gegenverkehr vorgeschrieben. 
 

4. Im Baustellenbereich ist für die Fußgänger ein gesicherter Durchgang einzurichten. 
 
 

Riezlern, am 16.04.2024 

Der Bürgermeister 
 

gez. Andi Haid 
 

 
 

 
 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. 

Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E-Government-Gesetzes. 
 
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie 
unter 
https://www.gde-mittelberg.at/de/gemeindeverwaltung/buergerservice/amtssignatur 

Ausdrucke des Dokuments können bei der 

Gemeinde Mittelberg 
Walserstraße 52 
A-6991 Riezlern 
E-Mail: verwaltung@gde-mittelberg.at 
überprüft werden. 
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